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Editorial

Das Grundstückverkehrsgesetz im Hinblick auf den Generationswechsel

Rechtsanwalt Dr. habil. Lothar Schramm

Auf die Folgen der Coronakrise für die Landwirtschaft wurde an dieser Stelle 
bereits mehrfach hingewiesen. Die Auswirkungen sind vielgestaltig und ge-
hen auch zu Lasten der wirtschaftlichen und fi nanziellen Möglichkeiten vie-

ler Unternehmen. Auf mögliche Konsequenzen auf die in diesen Jahren anstehende 
und notwendige Absicherung des Generationswechsels in der Landwirtschaft wird in 
diesem Heft in dem Artikel von Frau Antoinette Windberg hingewiesen. Die hier ge-
troffene Feststellung, wonach insbesondere in den neuen Ländern das Ausscheiden 

von Gesellschaftern aus landwirtschaftlichen Personen- oder Kapitalgesellschaften wegen der ohnehin 
vorhandenen schwierigen fi nanziellen und politischen Rahmenbedingungen die davon betroffenen Un-
ternehmen vor neue Herausforderungen stellt, zeigt sich in der Schwierigkeit, die ausscheidenden Gesell-
schafter angemessen abzufi nden.

In Ermangelung entsprechender fi nanzieller Eigenmittel sind dabei nicht wenige Unternehmen ge-
zwungen, auf unkonventionelle Wege bzw. Lösungsmöglichkeiten zurückzugreifen, die nicht immer 
durch die gesetzlichen Regelungen – insbesondere das Grundstückverkehrsgesetz und das Landpacht-
verkehrsgesetz – in vollem Umfang gedeckt sind. Es ist Thomas Hänsch in seinem Editorial für den AgrB 
2-2020 zuzustimmen, im Zusammenhang mit der Überprüfung der diesbezüglichen Regelungen nicht das 
Hauptaugenmerk allein auf eine Reglementierung des Erwerbs von Beteiligungen an Agrargesellschaften 
in Verbindung mit der Ausschaltung von Investoren im Bereich der Landwirtschaft zu lenken. Zumindest 
ebenso wichtig dürfte es sein, im Sinne der mit dem Grundstückverkehrsgesetz angestrebten Sicherung 
der Agrarstruktur unter anderem auch Möglichkeiten für eine Abfi ndung der Gesellschafter durch Geld- 
oder Sachwerte zu schaffen, welche die betreffenden Unternehmen nicht fi nanziell überfordern bzw. ge-
fährden.

Der BGH hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass es nicht Aufgabe dieses Gesetzes sei, im 
Sinne der Agrarstruktur etwa überalterte Strukturen zu konservieren, sondern an die neuen agrarpo-
litischen Zielstellungen an die Rechtsprechung anzupassen. Als Beispiele sollen hier genannt sein die 
Rechtsprechung zur Gleichstellung von Einzellandwirten, juristischen Personen und Personengesellschaf-
ten in der Landwirtschaft, der Ankauf landwirtschaftlicher Flächen durch Gesellschafter landwirtschaftli-
cher Unternehmen oder die hohen Anforderungen an den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch sog. 
ortsferne Landwirte.

Darin einzuordnen ist eben auch die rechtliche und vor allem fi nanzielle Absicherung des Generations-
wechsels. Um die Veräußerung ganzer Betriebe oder von Betriebsteilen im Interesse der Erhaltung der 
Agrarstruktur zu vermeiden, muss auch über neue rechtliche Lösungsansätze nachgedacht werden, die – 
wie betont – ggf. über die bisherige Konzeption dieser Gesetze und deren Interpretation hinausgehen.

Als Beispiel hierfür soll hier einmal der Beschluss des BGH vom 29.4.2016 zur Beanstandung eines 
Pachtvertrages wegen ungesunder Verteilung der Bodennutzung bei enger zeitlicher Kombination von 
Kaufvertrag und Pachtvertrag genannt sein. Nach dem Leitsatz dieser Entscheidung stellt der nach § 2 
Abs. 1 GrdstVG genehmigungsbedürftige Verkauf eines landwirtschaftlichen Grundstücks bei gleichzeiti-
ger oder in engem Zusammenhang mit dem Kaufvertrag vorgenommener Verpachtung von dem Verkäu-
fer an den Käufer eine ungesunde Verteilung der Bodennutzung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 LPachtVG 
dar. Es ist hier nicht der Platz, den bereits ohnehin schon ausführlich vorgestellten Beschluss nochmals 
umfassend zu erläutern. Allerdings zeigt sich auch hier, dass die Schlussfolgerungen aus dieser Entschei-
dung den neuen Anforderungen an die Erhaltung der Agrarstruktur nur bedingt gerecht werden. Dabei 
soll zunächst vernachlässigt werden, dass z.B. entgegen der Auffassung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
die seit langem diskutierte Rückpacht gekaufter landwirtschaftlicher Flächen von (nicht landwirtschaft-
lichen) Käufern an den (landwirtschaftlichen) Verkäufer insoweit keiner eindeutigen Klärung zugeführt 
worden ist, als sich hier BGH und zuvor das OLG Zw eibrücken eben nicht mit dieser Fallgestaltung primär 
beschäftigt haben, sondern mit der im engen zeitlichen Zusammenhang zum Kauf stehenden Verpach-
tung des Kaufgrundstückes von dem Verkäufer an den Käufer im Falle der Nichtgenehmigung des Vertra-
ges, was wohl in der Praxis eher selten vorkommt.
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Vielmehr ist zu prüfen, worauf der Abschluss eines solchen Kaufvertrages in Verbindung mit dem Rück-
pachtvertrag zurückzuführen ist. Oftmals ist hier das Motiv der Veräußerung nicht etwa die reine Kapital-
anlage, sondern die Schaffung von Liquidität zu Gunsten des Landwirtes in Verbindung mit der Sicherung 
der Weiterbewirtschaftung der Flächen durch den Landwirt. Kann es hier nicht wie in einer vom OLG 
Dresden mit Beschluss vom 20.11.2011 entschiedenen Fallkonstellation so sein, dass unter bestimmten 
Umständen die Veräußerung eines landwirtschaftlichen Grundstücks an ein Mitglied des Unternehmens 
zur Sicherung der Liquidität und damit des Erhalts dieses Unternehmens höher einzuschätzen ist als das 
Interesse am Erwerb dieser Flächen selbst durch aufstockungsbedürftige Landwirte?

Und ist es nicht so, dass ein solcher Verkauf mit langfristiger Rückpacht der ggf. ansonsten nicht oder 
nur bedingt möglichen Finanzierung des Generationswechsels innerhalb eines landwirtschaftlichen Un-
ternehmens dient und damit auch von der mehrfach erwähnten Zielstellung des Grundstückverkehrsge-
setzes getragen ist (vgl. dazu auch Booth in AUR 2016, 302 ff.)?

Ähnlich könnte es sich dann verhalten, wenn in Ermangelung entsprechender finanzieller Mittel aus-
scheidende Gesellschafter mit Grundstücken aus dem Eigentum des landwirtschaftlichen Unternehmens 
abgefunden werden und sich im Gegenzug verpflichten, die Flächen dem Unternehmen zur Bewirtschaf-
tung zu überlassen. Natürlich ist Eigentum für die Flächenbewirtschaftung sicherer als der Abschluss eines 
Pachtvertrages, letzteres ist aber immer noch besser als eine finanzielle Aushöhlung des Unternehmens!

Jedenfalls lohnt es sich nach meiner Auffassung, im Zusammenhang mit den fortwährenden Diskussio-
nen um die Verabschiedung neuer gesetzlicher Regelungen zum landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr 
durch die Länder auch hierüber nachzudenken!

Potsdam, im August 2020
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